
1Ausgegeben: 06. 05. 2008

Gesetz über Sicherheitsmaßnahmen 
in Häfen in Baden-Württemberg und
zur Änderung anderer Vorschriften*)

Der Landtag hat am 30. April 2008 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Gesetz über Sicherheitsmaßnahmen 
in Häfen in Baden-Württemberg 

(Hafensicherheitsgesetz – HafenSiG)
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*) Artikel 1 und 2 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung der Richt-
linie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Oktober 2005 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr in
Häfen (ABl. EU Nr. L 310 S. 28) und der Durchführung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 31. März 2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr
auf Schiffen und in Hafenanlagen (ABl. EU Nr. L 129 S. 6).
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Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist die Regelung vorbeugender Maß -
nahmen zum Schutz der in § 2 genannten Häfen und Ha-
fenanlagen vor einer Bedrohung durch vorsätzliche
rechtswidrige Handlungen durch Umsetzung der Vorga-
ben folgender Vorschriften, soweit diese nicht bereits
unmittelbar gelten:

1. Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Erhöhung der
Gefahrenabwehr in Häfen (ABl. EU Nr. L 310 S. 28),

2. Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 31. März 2004 zur Erhö -
hung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafen-
anlagen (ABl. EU Nr. L 129 S. 6).

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Häfen und Hafen-
anlagen, in denen im internationalen Seeverkehr einge-
setzte 

1. Fahrgastschiffe unter Einschluss von Hochgeschwin-
digkeitsfahrzeugen oder

2. Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 500 und
darüber unter Einschluss von Hochgeschwindigkeits-
fahrzeugen

abgefertigt werden.

(2) Die zuständige Behörde entscheidet über den Um-
fang der Anwendung dieses Gesetzes und der in § 1 Nr. 2
genannten Verordnung auf diejenigen Häfen und Hafen-
anlagen, in denen nur gelegentlich Seeschiffe im Sinne
des Absatzes 1 abgefertigt werden.

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf militäri-
sche Hafenanlagen und Kriegsschiffe, Flottenhilfsschiffe
oder sonstige Schiffe, die einem den ISPS-Code, der der
in § 1 Nr. 2 genannten Verordnung als Anhang II ange-
fügt ist, anwendenden Vertragsstaat gehören oder von
ihm betriebene Schiffe, die im Staatsdienst ausschließ-
lich für andere als Handelszwecke genutzt werden. 

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Abfertigen im Sinne dieses Gesetzes ist die Vor -
bereitung des Schiffes zur Aus- oder Weiterfahrt ein -

schließ lich der Reparatur des Schiffes sowie Zu- und
Ab gang von Fahrgästen, die Aufnahme von Proviant
und Betriebsstoffen oder die Ladung und Löschung von
Fracht. 

(2) Zusammenwirken im Sinne dieses Gesetzes sind die
Wechselwirkungen, die auftreten, wenn ein Schiff direkt
und unmittelbar von Tätigkeiten betroffen ist, die im Zu-
sammenhang mit der Beförderung von Personen oder Gü -
tern oder mit dem Erbringen von Hafendienstleistungen
vom oder zum Schiff stehen.

(3) Anerkannte Stelle für die Gefahrenabwehr ist eine
Stelle mit einschlägigem Fachwissen in Sicherheitsange-
legenheiten und einschlägigen Kenntnissen über betrieb-
liche Vorgänge auf Schiffen und in Häfen.

(4) Beauftragter für die Gefahrenabwehr in der Hafenan-
lage ist eine Person, die als verantwortlich für die Ausar-
beitung, Umsetzung, Überprüfung und Fortschreibung
des Plans zur Gefahrenabwehr für die betreffende Hafen-
anlage benannt worden ist; zu ihren Aufgaben gehört
insbesondere die Kommunikation und Zusammenarbeit
mit dem Beauftragten für die Gefahrenabwehr auf dem
Schiff und im Unternehmen.

(5) Beauftragter für die Gefahrenabwehr im Hafen ist 
eine Person, die benannt worden ist, um die Aufgabe 
einer Kontaktstelle für Fragen der Gefahrenabwehr im
Hafen zu erfüllen.

(6) Betreiber einer Hafenanlage ist ein Rechtsträger, der
Schiffe in einem Hafen oder an einer Hafenanlage abfer-
tigt. Dem stehen Rechtsträger gleich, in deren Eigentum
oder Verfügungsberechtigung Anlegestellen im Hafen
stehen, die als Warteplätze für Schiffe ausgewiesen und
genutzt werden.

(7) Betreiber eines Hafens ist der Rechtsträger, durch den
die Bewirtschaftung der zusammenhängenden Land- und
Wasserflächen und deren Hafeninfrastrukturen erfolgt;
dem stehen Rechtsträger gleich, in deren Eigentum oder
Verfügungsberechtigung Grundstücke stehen, die inner-
halb der nach § 15 festgelegten Hafengrenzen belegen sind.

(8) Gefahrenstufe bezeichnet den Grad des Risikos, dass
ein sicherheitsrelevantes Ereignis im Sinne des der in § 1
Nr. 2 genannten Verordnung als Anhang I angefügten
Kapitels XI-2 des SOLAS-Übereinkommens sowie des
als Anhang II angefügten ISPS-Codes eintritt oder dass
ein Versuch in diese Richtung unternommen wird. Die
einzelnen Gefahrenstufen bestimmen sich nach Ab-
schnitt A/2.1.9 bis 2.1.11 des ISPS-Codes in seiner je-
weils geltenden Fassung.

(9) Hafen ist ein Gebiet mit Land- und Wasseranteilen,
dessen Grenzen von der zuständigen Behörde festgelegt
werden und die von den Abgrenzungen der Hafengebiete
auf Grund der Hafenverordnung abweichen können.

(10) Hafenanlage ist ein Bestandteil des Hafens, an dem
das Zusammenwirken von Schiff und Hafen stattfindet.
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(11) Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen oder in Hafen-
anlagen ist ein Plan, der ausgearbeitet wird, um die An-
wendung von Maßnahmen sicherzustellen, die dazu be-
stimmt sind, den betreffenden Hafen oder die betreffen-
de Hafenanlage sowie Schiffe, Personen, Ladung, Beför-
derungseinheiten und Schiffsvorräte innerhalb des Ha-
fens oder der Hafenanlage vor sicherheitsrelevanten Be-
drohungen zu schützen.

(12) Risikobewertung ist die Ermittlung des möglichen Ri-
sikos der Bedrohung von Objekten sowie der Wahrschein-
lichkeit des Auftretens solcher Bedrohungen zum Zwecke
der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

(13) Sicherheitserklärung ist eine Vereinbarung zwi-
schen den zuständigen Personen für ein Schiff und eine
Hafenanlage oder für zwei Schiffe bezüglich der Umset-
zung und Koordinierung von jeweiligen Gefahrenab-
wehrmaßnahmen während des Zusammenwirkens.

§ 4

Zuständigkeit

(1) Zuständige Behörde ist das Regierungspräsidium
Freiburg für das gesamte Landesgebiet. Die Durchfüh -
rung von Kontrollmaßnahmen nach diesem Gesetz kön-
nen die für die wasserschutzpolizeilichen Aufgaben zu-
ständigen Polizeidienststellen in eigener Zuständigkeit
wahrnehmen. 

(2) Der zuständigen Behörde obliegt der Vollzug dieses
Gesetzes und der in § 1 Nr. 2 genannten Verordnung,
soweit sich die Verordnung auf die Gefahrenabwehr für
Hä fen und Hafenanlagen und das Zusammenwirken mit
Schiffen bezieht. Die für die wasserschutzpolizei lichen
Aufgaben zuständigen Polizeidienststellen leis ten der
zu  ständigen Behörde auf Anforderung Voll zugs hilfe.
Die eigenständige Durchführung von Kontrollmaßnah-
men durch die für die wasserschutzpolizeilichen Auf -
gaben zuständigen Polizeidienststellen bleibt hiervon
unbe rührt. 

(3) Ist ein eigenes Handeln der zuständigen Behörde
nicht oder nicht rechtzeitig möglich oder sind auf Grund
dieses Gesetzes Maßnahmen gegenüber einem Schiff, 
einem Schiffsführer oder einer sonstigen Person zu tref-
fen, so kann die zuständige Behörde die ihr obliegenden
Aufgaben und Befugnisse im Einzelfall durch die für die
wasserschutzpolizeilichen Aufgaben zuständigen Polizei -
dienststellen ausüben lassen. Die für die wasserschutzpo-
lizeilichen Aufgaben zuständigen Polizeidienststellen
werden in diesen Fällen im Namen und auf Weisung der
zuständigen Behörde tätig. 

(4) Soweit die zuständige Behörde nach Absatz 2 tätig
wird, entfällt die Zuständigkeit der Hafenbehörde zur Ge-
fahrenabwehr nach § 3 der Hafenverordnung. Im Übri gen
bleibt die Zuständigkeit der Hafenbehörde unberührt. Die
zuständige Behörde informiert die Hafenbehörde über die

Maßnahmen, die zum Vollzug der in Absatz 2 genannten
Vorschriften getroffen werden.

§ 5

Festlegung der Gefahrenstufen

(1) Die zuständige Behörde legt auf der Grundlage der
ihr zur Verfügung stehenden polizeilichen und verfas-
sungsschutzbehördlichen Informationen sowie sonstiger
Erkenntnisse über die Gefährdung der Sicherheit von
Häfen, Hafenanlagen oder einlaufenden Schiffen im
Sinne von § 2 Abs. 1 die Gefahrenstufen für Häfen und
Hafenanlagen fest.

(2) Die Beauftragten für die Gefahrenabwehr im Hafen
und in der Hafenanlage, der Betreiber des Hafens und der
Hafenanlage, die Eigentümer und die Nutzer der Häfen
und der Hafenanlagen sind verpflichtet, entsprechend den
von der Behörde festgelegten Gefahrenstufen und den
dafür in den Gefahrenabwehrplänen bestimmten Maß-
nahmen zu handeln.

§ 6

Befugnisse der zuständigen Behörde

(1) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die in-
nerhalb der nach § 15 festgelegten Hafengrenzen liegen,
der Betreiber eines Hafens, Eigentümer und Betreiber
von Hafenanlagen, die sich auf diesen Grundstücken be-
finden, sowie Schiffsführer und Personen, unter deren
Aufsicht Schiffe im Sinne von § 2 Abs. 1 stehen, sind ver-
pflichtet, nach Vorankündigung den Angehörigen der zu-
ständigen Behörde und deren Beauftragten das Betreten
und Besichtigen der Grundstücke, der Anlagen und der
Schiffe zu gestatten sowie auf Verlangen die Auskünfte
zu erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die zur Erfül-
lung von deren Aufgaben erforderlich sind. Die Kontrolle
der Einhaltung der dem Betreiber eines Hafens und dem
Betreiber einer Hafenanlage obliegenden Gefahrenab-
wehr maßnahmen kann ohne Vorankündigung erfolgen.

(2) Im Zusammenhang mit der Durchführung oder Um-
setzung der in § 1 genannten Bestimmungen sind die Be-
auftragten der Europäischen Gemeinschaft berechtigt,
die Grundstücke und Anlagen nach Absatz 1 in Beglei-
tung von Vertretern der zuständigen Behörde zu betre-
ten.

(3) Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Betrei-
ber eines Hafens oder einer Hafenanlage im Einzelfall
Anordnungen treffen, um die Durchführung der in § 1
Nr. 2 genannten Verordnung, dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen sicherzustellen oder wenn eine Gefährdung eines
Hafens, einer Hafenanlage oder eines sich an der Hafen-
anlage befindenden Schiffes besteht.
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(4) Die zuständige Behörde kann dem Betreiber einer
Hafenanlage die Abfertigung der in § 2 Abs. 1 genannten
Schiffe untersagen, solange dieser keinen genehmigten
Plan zur Gefahrenabwehr nach § 13 vorgelegt oder die
ihm nach diesem Plan obliegenden Maßnahmen nicht
durchgeführt hat.

(5) Die zuständige Behörde kann gegenüber Dritten im
Einzelfall Anordnungen treffen, soweit dies zur Gewähr-
leistung der Sicherheit eines Hafens, einer Hafenanlage
oder eines sich an der Hafenanlage befindenden Schiffes
erforderlich ist. Dies gilt auch, wenn die erforderlichen
Gefahrenabwehrmaßnahmen nicht allein durch den Be-
treiber der Hafenanlage getroffen werden können oder
solchen Gefahrenabwehrmaßnahmen Rechte Dritter ent-
gegenstehen. 

§ 7

Einlaufverbot und Ausweisung aus dem Hafen

(1) Die zuständige Behörde kann Schiffen im Sinne von
§ 2 Abs. 1 das Einlaufen in einen Hafen untersagen oder
andere erforderliche Anordnungen treffen, wenn Tat -
sachen die Annahme rechtfertigen, dass ein Schiff die
Sicherheit von Personen, Schiffen, des Hafens, der Ha-
fenanlagen oder sonstiger Sachen von bedeutendem
Wert im Hafen unmittelbar gefährdet. 

(2) Die zuständige Behörde kann Schiffe im Sinne von § 2
Abs. 1, die bereits in einen Hafen eingelaufen sind, unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 aus dem Hafenge-
biet verweisen oder verholen lassen.

(3) Der Führer eines Schiffes ist verpflichtet, die von der zu -
ständigen Behörde getroffenen Anordnungen zu befolgen.

(4) Diese Maßnahmen gehen den Regelungen des Poli-
zeigesetzes vor.

§ 8

Beauftragter für die Gefahrenabwehr

(1) Der Betreiber eines Hafens und der Betreiber einer
Hafenanlage haben der zuständigen Behörde jeweils einen
Beauftragten für die Gefahrenabwehr zu benennen.

(2) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr im Hafen
kann gleichzeitig Beauftragter für die Gefahrenabwehr in
einer oder mehreren Hafenanlagen sein. Andernfalls ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen ihnen sicherzustellen.

(3) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr muss die
zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche, sich aus
An hang II der in § 1 Nr. 2 genannten Verordnung erge-
bende Sachkunde besitzen sowie sicherheitsüberprüft im
Sinne von § 19 sein. Die erforderliche Sachkunde ist
durch Vorlage der Bescheinigung einer in § 10 genann-
ten Stelle nachzuweisen.

§ 9

Anerkannte Stelle für die Gefahrenabwehr

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag einen im
Bereich von Sicherheitsfragen und Gefahrenabwehrpla-
nung qualifizierten Rechtsträger mit Fachkenntnissen
über betriebliche Vorgänge auf Schiffen und in Häfen
als Stelle zur Gefahrenabwehr anerkennen. Die aner-
kannte Stelle für die Gefahrenabwehr für Häfen muss
den Nachweis erbringen, dass sie über die in Anlage 1
genannten Qualifikationen verfügt. Liegen die Voraus-
setzungen der Sätze 1 und 2 vor, stellt die zuständige
Behörde für den Rechtsträger eine Zertifizierung als an-
erkannte Stelle für die Gefahrenabwehr aus.

(2) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Vorausset-
zungen für die Zertifizierung festzulegen.

§ 10

Ausbildungseinrichtungen

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag einen
Rechts  träger als geeignete Ausbildungseinrichtung zur
Aus- und Fortbildung von Beauftragten für die Gefah-
renabwehr in Häfen und Hafenanlagen anerkennen, so-
fern er seine fachliche Qualifikation nachweist. Hierzu
stellt sie eine Zertifizierung des Rechtsträgers als Aus-
bildungseinrichtung für Beauftragte für die Gefahren-
abwehr aus.

(2) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Vorausset-
zungen für die Zertifizierung festzulegen. 

Zweiter Teil

Gefahrenabwehr in Hafenanlagen

§ 11

Verantwortlichkeiten

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat die sich aus der
in § 1 Nr. 2 genannten Verordnung ergebenden Verpflich-
tungen zu erfüllen.

(2) Der Betreiber einer Hafenanlage hat alle sich aus dem
Plan zur Gefahrenabwehr für die Hafenanlage ergeben-
den Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, ein schließ -
lich derjenigen für den laufenden Betrieb.

(3) Kommen als Betreiber einer Hafenanlage mehrere
Rechts träger in Betracht, so legt die zuständige Behörde
die Verantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen
fest.
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§ 12

Risikobewertung

(1) Die zuständige Behörde führt die Risikobewertung
für die Hafenanlage und die regelmäßigen Überprüfun-
gen der Risikobewertung im Abstand von höchstens fünf
Jahren durch. Die zuständige Behörde kann eine aner-
kannte Stelle zur Gefahrenabwehr im Sinne von § 9 be-
auftragen, die Risikobewertung, deren Fortschreibung
sowie deren regelmäßige Überprüfung durchzuführen. 

(2) Nach Abschluss der Risikobewertung hat die zustän-
dige Behörde einen Bericht zu erstellen. Erfolgt die Ri-
sikobewertung oder deren Fortschreibung durch eine
anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr, bedarf der Ab-
schluss bericht der Genehmigung durch die zuständige
Behörde.

(3) Der Betreiber einer Hafenanlage ist verpflichtet, die
zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten, wenn
sich die Art oder die Zweckbestimmung der Hafenanlage
ändert oder sonstige wesentliche Veränderungen, insbe-
sondere erhebliche bauliche Veränderungen oder Ände-
rungen in der Geschäftsführung, eintreten. 

§ 13

Plan zur Gefahrenabwehr

(1) Der Betreiber einer Hafenanlage hat auf der Grundla-
ge der Risikobewertung einen Plan zur Gefahrenabwehr
für die Hafenanlage auszuarbeiten und fortzuschreiben.
Er führt eine regelmäßige Überprüfung des Plans zur
Gefahrenabwehr im Abstand von höchstens fünf Jahren
durch. Der Betreiber der Hafenanlage kann einen an -
deren Rechtsträger, insbesondere einen solchen im Sinne
des § 9, mit der Erstellung, Fortschreibung und Überprü-
fung des Plans zur Gefahrenabwehr beauftragen. 

(2) Der Plan zur Gefahrenabwehr und seine wesentliche
Änderung bedürfen der Genehmigung durch die zustän-
dige Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
der Plan den sich aus der Risikobewertung ergebenden
Anforderungen an die Gefahrenabwehr für die Hafenan-
lage entspricht. Die Genehmigung kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Sie kann widerrufen
werden, wenn die Voraussetzungen nach Satz 2 entfal-
len oder der Betreiber der Hafenanlage die ihm nach
dem genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr obliegen-
den Maß nahmen zur Gefahrenabwehr nicht durchge-
führt hat.

(3) Das für das Verkehrswesen zuständige Ministerium
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Muster
eines Plans zur Gefahrenabwehr sowie die Anforderun-
gen an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Hafenanla-
gen und die Frist für die Anpassung von Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr bei einem Wechsel der Gefahrenstufen
festzulegen.

(4) Der Betreiber der Hafenanlage ist verpflichtet, die
ihm nach dem genehmigten Plan zur Gefahrenabwehr
obliegenden Maßnahmen durchzuführen.

(5) Besteht für eine Hafenanlage kein genehmigter Plan
zur Gefahrenabwehr, ist das Zusammenwirken mit Schif-
fen im Sinne des § 2 Abs. 1 unzulässig. Über Ausnahmen
entscheidet die zuständige Behörde.

(6) Die zuständige Behörde stellt auf Antrag eine Erklä -
rung über die Einhaltung der Vorgaben der in § 1 ge-
nannten Vorschriften und dieses Gesetzes durch den Be-
treiber der Hafenanlage aus. 

§ 14

Sicherheitserklärung

(1) Der Beauftragte für die Gefahrenabwehr in einer Ha-
fenanlage kann die Erstellung einer Sicherheitserklärung
verlangen, wenn ein Schiff, mit dem ein Zusammen -
wirken mit der Hafenanlage stattfinden soll, nicht der in
§ 1 Nr. 2 genannten Verordnung unterliegt.

(2) Die zuständige Behörde kann die Erstellung einer 
Sicherheitserklärung sowie die Durchführung ent -
sprechender Gefahrenabwehrmaßnahmen für die im
Plan zur Gefahrenabwehr bestimmten Fälle verlangen.
Dies gilt auch, wenn die Anpassung der Gefahren -
abwehrmaßnahmen zwischen einem in § 2 Abs. 1 ge-
nannten Schiff und einer der in § 1 Nr. 2 genannten Ver-
ordnung unterfallenden Hafenanlage auf andere Weise
nicht sichergestellt werden kann.

(3) Zur Erstellung der Sicherheitserklärung und zur
Durch führung der darin festgelegten Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr sind im Falle des Absatzes 1 oder 2 der
Beauftragte für die Gefahrenabwehr in der Hafenanlage
und der Beauftragte für die Gefahrenabwehr auf dem
Schiff verpflichtet. Im Ausnahmefall kann eine andere
vom Betreiber der Hafenanlage benannte Person zur Er-
füllung der in Satz 1 genannten Maßnahmen verpflichtet
werden.

(4) Der Betreiber einer Hafenanlage hat die Sicherheits er -
klärungen mindestens ein Jahr aufzubewahren und diese
auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.

Dritter Teil

Gefahrenabwehr in Häfen

§ 15

Festlegung der Hafengrenzen

(1) Die zuständige Behörde legt die Grenzen des Hafens
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobewer-
tung nach § 16 fest.
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(2) Sind die von der zuständigen Behörde festgelegten
Hafengrenzen mit den Grenzen einer Hafenanlage iden-
tisch, gehen die die Hafenanlage betreffenden Bestim-
mungen der in § 1 Nr. 2 genannten Verordnung den Be-
stimmungen dieses Dritten Teils vor.

(3) Die Festlegung der Hafengrenzen durch die zustän -
dige Behörde zum Vollzug der einschlägigen Bestim-
mungen dieses Gesetzes lässt die Festlegungen der Ha-
fengebiete in der Hafenverordnung unberührt.

§ 16

Risikobewertung

(1) Die zuständige Behörde führt eine Risikobewertung
für den Hafen, die mindestens die in Anlage 2 aufgeführ-
ten Vorgaben zu beachten hat, und eine regelmäßige
Überprüfung der Risikobewertung im Abstand von höchs -
tens fünf Jahren durch. Die zuständige Behörde kann eine
anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr im Sinne von § 9
beauftragen, die Risikobewertung, deren Fortschreibung
sowie deren Überprüfung durchzuführen.

(2) § 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 17

Plan zur Gefahrenabwehr

(1) Die zuständige Behörde erstellt auf der Grundlage 
ihrer Risikobewertung einen Plan zur Gefahrenabwehr
für den Hafen und überprüft diesen regelmäßig im Ab-
stand von höchstens fünf Jahren. Dabei sind die in An -
lage 3 aufgeführten Vorgaben zu beachten. Die zustän -
dige Be hör de kann sich bei der Erstellung und der Über-
prüfung des Plans zur Gefahrenabwehr Dritter bedienen.

(2) Der Eigentümer, Betreiber oder Nutzungsberechtigte
eines Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugs, einer schwim-
menden Anlage, eines Betriebes oder einer Anlage im
Hafen ist verpflichtet, die ihm nach dem Plan zur Gefah-
renabwehr obliegenden Maßnahmen durchzuführen.

(3) Kommen als Betreiber eines Hafens mehrere Rechts -
träger in Betracht, so legt die zuständige Behörde die
Verantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen fest.

(4) Die zuständige Behörde stellt den in Absatz 2 ge-
nannten Personen auf Antrag eine Erklärung über die
Einhaltung der Vorgaben der in § 1 genannten Vorschrif-
ten und dieses Gesetzes aus.

§ 18

Übungen

(1) Im Abstand von 18 Monaten führt die zuständige Be -
hör de Übungen unter Beteiligung der Eigentümer, Betrei-
ber oder Nutzungsberechtigten eines betroffenen Land-,

Wasser- oder Luftfahrzeugs, einer schwimmenden Anla-
ge, eines Betriebes oder einer Anlage im Hafen durch, so-
weit polizeiliche und andere staatliche Auf gabener le -
digungen zur Gefahrenabwehr nicht beeinträchtigt wer-
den. Die Vorgaben in Anlage 4 sind zu beachten.

(2) Der Eigentümer, Betreiber oder Nutzungsberechtigte
eines Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugs, einer schwim-
menden Anlage, eines Betriebes oder einer Anlage im
Hafen ist verpflichtet, sich an der Planung und Durch-
führung von Übungen zu beteiligen. 

Vierter Teil

Sicherheitsüberprüfungen und 
datenschutzrechtliche Bestimmungen

§ 19

Erforderlichkeit von Sicherheitsüberprüfungen

(1) Zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit von
Häfen und Hafenanlagen und von mit ihnen in Kontakt
kommenden Schiffen hat die zuständige Behörde folgen-
de Personen einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen:

1. Personen, die als Beauftragte zur Gefahrenabwehr
nach § 8 eingesetzt werden sollen,

2. Personen, die als Mitarbeiter einer anerkannten Stelle
zur Gefahrenabwehr nach § 9 eingesetzt werden sollen,

3. weitere Personen, die auf Grund ihrer Tätigkeit Zugang
zu der Risikobewertung und dem Gefahren ab wehr plan
haben oder in besonderen Sicherheitsbereichen einge-
setzt sind, soweit die zuständige Behörde dies für erfor-
derlich hält.

Die Überprüfung erfolgt auf Antrag des Betroffenen.

(2) Ohne eine abgeschlossene Sicherheitsüberprüfung im
Sinne dieses Gesetzes darf dem Betroffenen keine der in
Absatz 1 genannten Tätigkeiten übertragen und kein Zu-
gang zu den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 genannten Doku-
menten gewährt werden. Dies gilt nicht, wenn der Be-
troffene nachweisen kann, dass er

1. im Inland innerhalb der letzten zwölf Monate einer
zumindest gleichwertigen Überprüfung unterzogen
worden ist und sich seither keine Anhaltspunkte für
ein Sicherheitsrisiko ergeben haben, 

2. der erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9 des
Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes (LSÜG) oder
der erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicher-
heitsermittlungen nach § 10 LSÜG unterliegt oder

3. Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union ist und einer vergleichbaren, von dem
anderen Mitgliedstaat durchgeführten Sicherheits- oder
Zuverlässigkeitsüberprüfung unterzogen worden ist.
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§ 20

Anzuwendende Vorschriften

Die Voraussetzungen und das Verfahren der Sicherheits -
überprüfungen einschließlich der Datenverarbeitung be-
stimmen sich sinngemäß nach den Vorschriften des Lan-
dessicherheitsüberprüfungsgesetzes, soweit in diesem Ge -
setz nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 

§ 21

Umfang der Sicherheitsüberprüfung

(1) Die Sicherheitsüberprüfung ist als erweiterte Sicher-
heitsüberprüfung durchzuführen mit der Maßgabe, dass
Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten nicht
einzubeziehen sind. 

(2) Bei der Sicherheitsüberprüfung trifft die mitwirkende
Behörde folgende zusätzliche Maßnahmen:

1. Anfragen an das Zollkriminalamt, soweit dies im Ein-
zelfall erforderlich ist, und

2. Einholung unbeschränkter Auskünfte aus dem Aus-
länderzentralregister bei einem ausländischen Betrof-
fenen und, soweit im Einzelfall erforderlich, Anfragen
an die zuständigen Ausländerbehörden nach Anhalts-
punkten für eine Beeinträchtigung der öffentlichen 
Sicherheit durch den Betroffenen. 

(3) Die zuständige Behörde stellt, soweit im Einzelfall
erforderlich, Anfragen an den gegenwärtigen Arbeitge-
ber des Betroffenen nach dort vorhandenen, für die Be-
urteilung der Zuverlässigkeit bedeutsamen Informatio-
nen. Ergeben sich aus diesen Anfragen sicherheitserheb-
liche Erkenntnisse, übermittelt die zuständige Behörde
diese zur Bewertung an die mitwirkende Behörde. 

§ 22

Informations- und Nachberichtspflichten der 
beteiligten Behörden und Stellen

(1) Werden den von der mitwirkenden Behörde nach § 12
Abs. 1 bis 2 und 5 LSÜG und § 21 Abs. 2 beteiligten Be -
hör den und Stellen im Nachhinein sicherheitserhebliche
Erkenntnisse über den Betroffenen bekannt, so sind diese
Behörden und Stellen verpflichtet, die mitwirkende Be hör -
de darüber zu unterrichten. Die von der zuständigen Be -
hörde nach § 12 Abs. 4 LSÜG und § 21 Abs. 3 beteiligten
Behörden und Stellen haben gegenüber der zustän digen
Behörde die Pflicht, über nachträglich bekannt gewordene
sicherheitserhebliche Erkenntnisse zu unterrichten.

(2) Zu diesem Zweck dürfen die beteiligten Behörden
und Stellen Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Wohnort und Staatsangehörigkeit des
Betroffenen sowie die Aktenfundstelle speichern. 

(3) Der Polizeivollzugsdienst darf die in Absatz 2 aufge-
führten personenbezogenen Daten außerdem weiter ver-
arbeiten, soweit dies zur Abwehr einer erheblichen Ge-
fahr oder zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten
mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist.

§ 23

Mitwirkungsrecht der zuständigen Behörde

Die zuständige Behörde darf bei Sicherheits- und Zuver-
lässigkeitsüberprüfungen, die durch Stellen außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden,
mitwirken. Hierzu darf sie Name, Vorname, Geburtsna-
me, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort und Staatsange -
hö rigkeit sowie das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung
der Betroffenen übermitteln. Die Datenübermittlung un-
terbleibt, soweit der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat, insbesonde-
re wenn bei der empfangenden Stelle ein angemessenes
Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist. Die empfan-
gende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die übermittel-
ten Daten nur für den Zweck verarbeitet werden dürfen,
zu dessen Erfüllung sie übermittelt worden sind. 

§ 24

Löschung und Sperrung von Daten bei den 
beteiligten Behörden und Stellen

(1) Die im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung ge -
speicherten personenbezogenen Daten sind zu löschen 

1. von den von der mitwirkenden Behörde nach § 12
Abs. 1 bis 2 und 5 LSÜG und § 21 Abs. 2 beteiligten
Be hörden und Stellen 

a) im Fall der nach § 22 Absatz 2 Satz 1 gespeicherten
Daten unverzüglich nach der bei der mitwirkenden
Be hörde erfolgten Löschung; hierzu unterrichtet
die mitwirkende Behörde die von ihr beteiligten
Be hörden und Stellen über die Löschung,

b) im Übrigen unmittelbar nach Abschluss der Betei-
ligung;

2. von den von der zuständigen Behörde nach § 12 Abs. 4
LSÜG und § 21 Abs. 3 beteiligten Behörden und Stellen

a) im Fall der nach § 22 Abs. 2 Satz 1 gespeicherten
Daten unverzüglich nach der bei der zuständigen
Be hörde erfolgten Löschung; hierzu unterrichtet
die zuständige Behörde die von ihr beteiligten Be -
hör den und Stellen über die Löschung,

b) im Übrigen unmittelbar nach Abschluss der Betei-
ligung.

(2) § 22 Abs. 3 LSÜG gilt auch für die beteiligten Behör-
den und Stellen entsprechend.
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§ 25

Wiederholungsüberprüfung

Bei dem Betroffenen, der eine in § 19 Abs. 1 Satz 1 ge-
nannte Tätigkeit ausübt, ist in der Regel alle fünf Jahre
eine Wiederholungsüberprüfung einzuleiten.

Fünfter Teil

Schlussvorschriften

§ 26 

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen seiner Pflicht aus § 6 Abs. 1 ein Betreten
oder eine Besichtigung nicht gestattet;

2. entgegen seiner Pflicht aus § 6 Abs. 1 Auskünfte nicht
erteilt oder Unterlagen nicht vorlegt; 

3. als Führer eines Schiffes entgegen § 7 Abs. 3 Anord-
nungen der zuständigen Behörde nicht befolgt;

4. gegen seine Pflicht nach § 8 Abs. 1 verstößt, einen Be-
auftragten zur Gefahrenabwehr im Hafen und in der
Hafenanlage zu benennen;

5. seiner Unterrichtungspflicht nach § 12 Abs. 3 nicht
nachkommt;

6. gegen seine Pflicht zur Ausarbeitung und Fortschrei-
bung eines Plans zur Gefahrenabwehr für eine Hafen-
anlage nach § 13 Abs. 1 verstößt;

7. entgegen des Verbots nach § 13 Abs. 5 ohne geneh-
migten Plan zur Gefahrenabwehr Schiffe im Sinne des
§ 2 Abs. 1 abfertigt;

8. gegen seine Pflicht nach § 13 Abs. 4 oder § 17 Abs. 2
ver stößt, die im genehmigten Plan zur Gefahrenab-
wehr in einem Hafen oder in einer Hafenanlage darge-
stellten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen;

9. gegen seine Aufbewahrungs- oder Vorlagepflicht nach
§ 14 Abs. 4 verstößt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
10.000 Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Behörde nach § 36 Abs. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die nach § 4 Abs. 1 zu-
ständige Behörde.

§ 27 

Gebührenpflicht

Die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen
der zuständigen Behörde richtet sich nach dem Landes-

gebührengesetz und der hierzu erlassenen Verordnung
des Innenministeriums über die Festsetzung der Gebüh -
ren sätze für öffentliche Leistungen der staatlichen Be -
hör den für den Geschäftsbereich des Innenministeriums.

§ 28 

Einschränkung von Grundrechten

Durch Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes können
ein geschränkt werden

1. die Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), 

2. die Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes), 

3. die Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes).

Artikel 2

Änderung der Hafenverordnung

Die Hafenverordnung vom 10. Januar 1983 (GBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 60 der Verordnung vom
25. April 2007 (GBl. S. 252), wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:

„Soweit die nach § 4 des Hafensicherheitsgesetzes zu-
ständige Behörde auf Grund des Hafensicherheitsge-
setzes tätig wird, entfällt die Zuständigkeit der Hafen-
behörde nach Satz 1.“

2. Nach § 61 wird folgender § 61 a eingefügt:

„§ 61 a

Festlegung der Grenzen nach § 15
des Hafensicherheitsgesetzes

Die Festlegung der Grenzen des für die Gefahrenab-
wehr relevanten Hafenbereiches durch die zuständige
Behörde nach § 16 des Hafensicherheitsgesetzes lässt
die Festlegungen der Hafengebiete in den §§ 62 bis 69
unberührt.“

3. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Anlage 1

(zu § 9 Abs. 1)

BEDINGUNGEN, DIE VON EINER ANERKANNTEN
STELLE ZUR GEFAHRENABWEHR ZU ERFÜLLEN
SIND

Eine anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr muss Fol-
gendes nachweisen können:

– Fachkenntnisse der einschlägigen Aspekte der Gefah-
renabwehr in Häfen;

– angemessene Kenntnisse der Betriebsabläufe in
Häfen, unter anderem Kenntnisse von Planung und
Konstruktion von Häfen;

– angemessene Kenntnisse anderer Betriebsabläufe, die
für die Gefahrenabwehr von Bedeutung sind und Ein-
fluss auf die Gefahrenabwehr in Häfen haben können;

– die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit von Risiken in
Hä fen einzuschätzen;

– die Fähigkeit, die Fachkenntnisse ihres Personals auf
dem Gebiet der Gefahrenabwehr in Häfen aufrechtzu-
erhalten und weiter zu verbessern;

– die Fähigkeit, die fortdauernde Vertrauenswürdigkeit
ihres Personals zu überwachen;

– die Fähigkeit, angemessene Maßnahmen beizubehal-
ten, um die unerlaubte Preisgabe von und den uner-
laubten Zugang zu sicherheitsrelevantem Material zu
verhindern;

– Kenntnisse der einschlägigen nationalen und interna-
tionalen Rechtsvorschriften und Anforderungen der
Gefahrenabwehr;

– Kenntnisse der aktuellen Bedrohungen und Be -
drohungsmuster;

– die Fähigkeit, Waffen, gefährliche Substanzen und
Vorrichtungen zu erkennen und aufzufinden; 

– die Fähigkeit, in nicht diskriminierender Weise Merk-
male und Verhaltensmuster von Personen zu erken-
nen, die voraussichtlich die Sicherheit von Häfen be-
drohen;

– Kenntnisse der Techniken, mit denen sich Maßnah-
men der Gefahrenabwehr umgehen lassen;

– Kenntnisse von Ausrüstung und Systemen zur Gefah-
renabwehr und Überwachung sowie deren Grenzen im
Einsatz. 

Es ist nicht zulässig, dass eine anerkannte Stelle für die
Gefahrenabwehr, die eine Risikobewertung für einen
Hafen erstellt oder eine derartige Bewertung überprüft
hat, den Plan zur Gefahrenabwehr für den betreffenden
Hafen erstellt oder überprüft. 

Anlage 2

(zu § 16 Abs. 1)

RISIKOBEWERTUNG FÜR DEN HAFEN

Die Risikobewertung für den Hafen ist die Grundlage für
den Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen und seine
Durchführung. Die Risikobewertung für den Hafen muss
mindestens Folgendes umfassen:

– Ermittlung und Bewertung wichtiger Vermögenswerte
und Infrastruktur, deren Schutz wichtig ist;

– Ermittlung möglicher Bedrohungen der Vermögens-
werte in der Infrastruktur und der Wahrscheinlichkeit
ihres Eintretens zum Zweck der Festlegung von Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr und der Bestimmung 
ihrer Rangfolge;

– Ermittlung, Auswahl und Bestimmung der Rangfolge
von Gegenmaßnahmen und Verfahrensänderungen
und deren Wirksamkeit in der Verminderung der Ver-
wundbarkeit sowie 

– die Ermittlung von Schwachstellen, einschließlich
menschlicher Faktoren, bei der Infrastruktur sowie bei
Herangehens- und Verfahrensweisen.

Dazu müssen bei der Risikobewertung mindestens die
folgenden Aspekte berücksichtigt werden:

– Ermittlung aller Bereiche, die für die Gefahrenabwehr
in Häfen relevant sind, unter anderem Festlegung der
Hafengrenzen. Dies gilt auch für Hafenanlagen, auf die
bereits die Verordnung (EG) Nr. 725/2004 Anwendung
findet und deren Risikobewertung als Grund lage dient;

– Ermittlung von sicherheitsrelevanten Faktoren, die
sich aus der Schnittstelle zwischen Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr in Hafenanlagen und anderen Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr im Hafen ergeben;

– Ermittlung derjenigen im Hafen beschäftigten Perso-
nen, die einer Hintergrund- und/oder einer Sicherheits-
überprüfung zu unterziehen sind, weil sie mit äußerst
sicherheitsempfindlichen Bereichen in Berüh rung kom-
men;

– sofern dies zweckmäßig ist, Unterteilung des Hafens
entsprechend der Wahrscheinlichkeit sicherheitsrele-
vanter Ereignisse. Bereiche werden nicht nur nach
dem Profil beurteilt, das sie selbst als mögliches An-
griffsziel haben, sondern auch nach ihrer potenziellen
Rolle als Durchgangsbereich, wenn benachbarte Be-
reiche das Ziel sind;

– Ermittlung von Risikoschwankungen, z. B. durch jah-
reszeitlich bedingte Gegebenheiten;

– Ermittlung der spezifischen Gegebenheiten jedes Un-
terbereichs, wie Lage, Zugänge, Stromversorgung,
Kommunikationssysteme, Eigentümer und Nutzer und
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andere Elemente, die als relevant für die Gefahrenab-
wehr betrachtet werden;

– Erstellung potenzieller Bedrohungsszenarien für den
Hafen. Der gesamte Hafen oder bestimmte Teile seiner
Infrastruktur, Ladung, Gepäck, Menschen oder Trans-
portausrüstung innerhalb des Hafens können das un-
mittelbare Ziel einer identifizierten Bedrohung sein;

– Ermittlung der spezifischen Folgen eines Bedrohungs-
szenariums. Die Auswirkungen können einen oder
mehrere Unterbereiche betreffen. Es sind sowohl di-
rekte als auch indirekte Folgen zu ermitteln. Beson -
deres Augenmerk ist auf das Risiko zu legen, dass
Menschen zu Schaden kommen;

– Ermittlung der Möglichkeit von Cluster-Effekten 
sicherheitsrelevanter Ereignisse;

– Ermittlung der Schwachstellen für jeden Unterbe-
reich;

– Ermittlung aller organisatorischen Aspekte, die für die
Gefahrenabwehr im Hafen insgesamt relevant sind,
unter anderem der unterschiedlichen für die Gefahren-
abwehr zuständigen Behörden und geltenden Regeln
und Verfahren;

– Ermittlung der Schwachstellen der übergreifenden
Gefahrenabwehr im Hafen im Zusammenhang mit or-
ganisatorischen, rechtlichen und verfahrenstechni-
schen Aspekten; 

– Festlegung von Maßnahmen, Verfahren und Aktionen
zur Entschärfung kritischer Schwachstellen. Beson -
dere Aufmerksamkeit ist auf die notwendigen Kontrol-
len oder Beschränkungen des Zutritts zum gesamten
Hafen oder zu bestimmten Bereichen eines Hafens zu
richten, einschließlich der Identifizierung von Fahr gäs -
ten, Hafenangestellten oder anderen Hafenarbeitern,
Besuchern und Schiffsbesatzungen, auf die erforder -
liche Überwachung von bestimmten Bereichen oder
Tätigkeiten, Fracht- und Gepäckkontrolle, sowie auf
die hierfür benötigten Mittel. Maßnahmen, Verfahren
und Aktionen müssen dem angenommenen Risiko ent-
sprechen, das für verschiedene Bereiche des Hafens
unterschiedlich groß sein kann;

– Festlegung der Schritte, um Maßnahmen, Verfahren
und Aktionen bei einer Erhöhung der Gefahrenstufe
zu verschärfen;

– Festlegung besonderer Anforderungen an den Um-
gang mit bekannten Risikofaktoren wie „verdächti-
ger“ Ladung, „verdächtigem“ Gepäck, „verdächtigen“
Betriebsstoffen, „verdächtigen“ Vorräten oder Perso-
nen, Paketen ohne Absender, und bekannten Gefahren
(z. B. Bombe). Mit diesen Anforderungen ist zu analy-
sieren, welche Bedingungen entweder für die Beseiti-
gung des Risikos am Ort des Auftauchens oder die
Beseitigung nach der Verbringung an einen sicheren
Ort wünschenswert wären;

– Festlegung von Maßnahmen, Verfahren und Aktionen
zur Begrenzung und Abschwächung der Folgen;

– Ermittlung einer Aufgabenteilung, die die angemesse-
ne und korrekte Durchführung der festgelegten Maß-
nahmen und Aktionen ermöglicht;

– gegebenenfalls besondere Beachtung der Verbindung
zu anderen Plänen zur Gefahrenabwehr (z. B. Pläne
zur Gefahrenabwehr für Hafenanlagen) und anderen
bereits bestehenden Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Darüber hinaus ist auf die Verbindung zu anderen Not-
fallplänen (z. B. für das Eingreifen bei Ölverschmut-
zung, Hafen-Katastrophenpläne, Pläne für die medizi-
nische Intervention, Katastrophenpläne für kerntechni-
sche Anlagen usw.) zu achten;

– Ermittlung des Kommunikationsbedarfs für die Durch -
führung der Maßnahmen und Verfahren;

– besondere Beachtung ist Maßnahmen zum Schutz 
sicherheitsrelevanter Informationen vor Offenlegung
zu schenken;

– Ermittlung, inwieweit alle direkt betroffenen Personen
sowie gegebenenfalls die Öffentlichkeit Kenntnis
haben müssen.
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Anlage 3

(zu § 17 Abs. 1)

PLAN ZUR GEFAHRENABWEHR IM HAFEN

Im Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen sind die Vorkeh-
rungen zur Gefahrenabwehr in einem Hafen festgelegt.
Er wird anhand der Ergebnisse der Risikobewertung für
den Hafen erstellt. In ihm sind die Maßnahmen im Ein-
zelnen festzulegen. Er muss einen Kontrollmechanismus
umfassen, der gegebenenfalls die Einleitung geeigneter
Korrekturmaßnahmen gestattet.

Der Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen stützt sich auf
folgende allgemeine Aspekte:

– Festlegung aller für die Gefahrenabwehr im Hafen re-
levanten Bereiche. Der Risikobewertung für den
Hafen entsprechend können sich Maßnahmen, Ver-
fahren und Aktionen in verschiedenen Unterbereichen
unterscheiden. Für bestimmte Unterbereiche sind
unter Umständen strengere Präventivmaßnahmen er-
forderlich als für andere. Besondere Aufmerksamkeit
ist den Schnittstellen zwischen Unterbereichen zu
schenken, die in der Risikobewertung für den Hafen
ermittelt wurden;

– Gewährleistung der Koordinierung zwischen Maß -
nahmen zur Gefahrenabwehr für Bereiche mit unter-
schiedlichen Gegebenheiten für die Gefahrenabwehr;

– falls erforderlich, sind flexible Maßnahmen sowohl im
Hinblick auf unterschiedliche Teile des Hafens als
auch auf wechselnde Gefahrenstufen und spezielle ge-
heimdienstliche Aspekte vorzusehen;

– Festlegung einer Organisationsstruktur, die der Erhö -
hung der Gefahrenabwehr im Hafen förderlich ist. 

Auf der Grundlage dieser allgemeinen Aspekte sind im
Plan zur Gefahrenabwehr im Hafen Aufgaben zuzuwei-
sen und Arbeitspläne auf folgenden Gebieten festzule-
gen:

– Zutrittsbedingungen, für einige Bereiche gelten diese
Bedingungen nur, wenn die Gefahrenstufe über die
Mindestschwelle angehoben wird. Sämtliche Bedin-
gungen und Schwellen sind im Plan zur Gefahrenab-
wehr im Hafen zu erfassen;

– Personen-, Gepäck- und Frachtkontrolle. Die Bedin-
gungen können gegebenenfalls auch auf Unterbereiche
Anwendung finden; sie können gegebenenfalls auch
uneingeschränkt auf verschiedene Unterbereiche An-
wendung finden. Personen, die einen Unterbereich be-
treten oder sich in ihm befinden, müssen sich unter
Umständen einer Kontrolle unterziehen. Der Plan zur
Gefahrenabwehr im Hafen trägt den Ergebnissen der
Risikobewertung des Hafens angemessen Rechnung,
die das Instrument darstellt, mit dem die Erfordernisse

in Bezug auf die Gefahrenabwehr für jeden Unterbe-
reich und auf jeder Gefahrenstufe festgelegt werden.
Wenn für die Zwecke der Gefahrenabwehr im Hafen
persönliche Identifikationskarten ausgestellt werden,
sind für die Ausstellung, die Kontrolle der Verwen-
dung und die Rückgabe solcher Karten klare Verfah-
ren festzulegen. Diese Verfahren müssen den spezifi-
schen Eigenschaften bestimmter Gruppen von Hafen-
benutzern Rechnung tragen und gezielte Maßnahmen
vorsehen, um die negativen Auswirkungen der Zu-
trittskontrolle zu begrenzen. Zu diesen Gruppen müs-
sen mindestens gehören: Seeleute, Beamte der Behör-
den, Personen, die regelmäßig im Hafen arbeiten oder
ihn regelmäßig besuchen. Anwohner des Hafens und
Personen, die gelegentlich im Hafen arbeiten oder ihn
gelegentlich besuchen;

– Verbindung mit den für die Kontrolle von Fracht, Ge -
päck und Fahrgästen zuständigen Behörden. Wenn er-
forderlich, muss der Plan die Vernetzung der Informa-
tions- und Abfertigungssysteme dieser Behörden vor-
sehen, einschließlich eventueller Systeme für die Ab-
fertigung schon vor der Ankunft;

– Verfahren und Maßnahmen für den Umfang mit „ver-
dächtiger“ Ladung, „verdächtigem“ Gepäck, „verdäch-
tigen“ Betriebsstoffen, „verdächtigen“ Vorräten oder
Personen, einschließlich der Festlegung eines sicheren
Bereichs, sowie Verfahren für andere Risikofaktoren
und Verstöße gegen die Gefahrenabwehr im Hafen;

– Überwachungsanforderungen für Unterbereiche oder
Aktivitäten in Unterbereichen. Sowohl die Notwen-
digkeit technischer Lösungen als auch die technischen
Lösungen selbst sind aus der Risikobewertung für den
Hafen abzuleiten;

– Beschilderung. Bereiche, für die Zutritts- und/oder
Kontrollanforderungen gelten, sind entsprechend zu
be schildern. Kontroll- und Zutrittsanforderungen müs-
sen alle einschlägigen Gesetze und Praktiken berück-
sichtigen. Die Überwachung von Tätigkeiten ist ange-
messen anzuzeigen, wenn das nationale Recht dies
verlangt;

– Kommunikation und Sicherheitsüberprüfung. Alle für
die Gefahrenabwehr relevanten Informationen sind
entsprechend den im Plan enthaltenen Normen der 
Sicherheitsüberprüfung ordnungsgemäß zu übermit-
teln. Angesichts der Sensibilität einiger Informationen
erfolgt die Weitergabe ausschließlich an die Personen,
die davon Kenntnis haben müssen; erforderlichenfalls
sind jedoch auch Verfahren für Mitteilungen für die
allgemeine Öffentlichkeit vorzusehen. Die Vorgaben
für die Sicherheitsüberprüfung müssen Teil des Plans
sein und sollen sicherheitsrelevante Informationen vor
nicht genehmigter Offenlegung schützen;

– Meldung sicherheitsrelevanter Ereignisse. Um eine
schnelle Reaktion zu gewähren, soll der Plan zur Ge-
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fahrenabwehr im Hafen klare Vorgaben für die Mel-
dung aller sicherheitsrelevanten Ereignisse an den Be-
auftragten zur Gefahrenabwehr und/oder die Behörde
für die Gefahrenabwehr im Hafen enthalten;

– Integration in andere Präventivpläne oder -maßnah-
men. Der Plan muss besonders die Integration in an-
dere Präventiv- und Kontrollmaßnahmen im Hafen
vorsehen;

– Integration in andere Notfallpläne und/oder Einbe -
ziehung spezieller Maßnahmen. Verfahren und Aktio-
nen für den Notfall. Im Plan sind die Wechselwirkung
und die Koordinierung mit anderen Notfallplänen im
Einzelnen festzulegen. Sofern erforderlich, sind Un-
vereinbarkeiten und Mängel zu beseitigen;

– Anforderungen an Ausbildungsmaßnahmen und Übun -
gen;

– Organisation der Gefahrenabwehr im Hafen in der
Praxis und Arbeitsverfahren. Im Plan zur Gefahrenab-
wehr im Hafen sind die Organisationen der Gefahren-
abwehr im Hafen, ihre Aufgabenteilung und Arbeits-
verfahren im Einzelnen festzulegen. Er muss darüber
hinaus gegebenenfalls Einzelbestimmungen zur Ko -
ordination mit den Beauftragten für die Gefahrenab-
wehr in der Hafenanlage und auf dem Schiff enthal-
ten. Mit ihm sind die Aufgaben des Ausschusses für
Gefahrenabwehr im Hafen einzugrenzen, sofern es 
einen solchen gibt;

– Verfahren zur Anpassung und Aktualisierung des
Plans zur Gefahrenabwehr im Hafen.

Anlage 4

(zu § 18 Abs. 1)

GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN AN AUSBIL -
DUNGSÜBUNGEN ZUR GEFAHRENABWEHR

Mindestens einmal pro Kalenderjahr sind verschiedene
Arten von Ausbildungsübungen durchzuführen, an
denen die Beauftragten für die Gefahrenabwehr in der
Hafenanlage zusammen mit den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten, die Beauftragten für die Gefahren-
abwehr im Unternehmen oder gegebenenfalls die Beauf-
tragten für die Gefahrenabwehr auf dem Schiff teilneh-
men können, und deren zeitlicher Abstand nicht mehr als
18 Monate betragen darf. Ersuchen um Teilnahme der
Beauftragten für die Gefahrenabwehr im Unternehmen
oder der Beauftragten für die Gefahrenabwehr auf dem
Schiff an gemeinsamen Ausbildungsübungen sind unter
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Gefahren-
abwehr und die Arbeit auf dem Schiff zu stellen. In die-
sen Ausbildungsübungen sind der Nachrichtenverkehr,
die Koordination, die Verfügbarkeit von Hilfsmitteln
und die Reaktion zu überprüfen. Diese Ausbildungs -
übun gen können wie folgt durchgeführt werden:

– in Form von Großübungen oder praktischen Übungen
unter realen Bedingungen,

– in Form von Simulationen an Modellen oder Semina-
ren oder

– in Kombination mit anderen Übungen wie z. B. Not-
fallübungen oder anderen durch die Hafenstaatsbehör-
den durchgeführten Übungen.
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